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ALARMIERUNG DER BEVÖLKERUNG

Richtlinien für Notfallschutz bei Stauanlagen
BABS. Dass es in der Schweiz zu einem
Bruch einer Stauanlage kommt,
erscheint nicht wahrscheinlich. Trotzdem

wappnen sich Anlagebetreiber und
Behörden für einen solchen Fall. Eine

Arbeitsgruppe hat Richtlinien für das

Notfallschutzkonzept von Stauanlagen
erarbeitet und an einem Informations-
anlass vorgestellt.

Der
umfassende Schutz der Bevölkerung so¬

wie ihrer Lebensgrundlagen verlangt
entsprechende Vorsorgemassnahmen. Dies darf
auch für wenig wahrscheinliche Ereignisse
nicht vernachlässigt werden, wenn sie sehr

grosse Verluste und Schäden verursachen
könnten. Zu solchen Ereignissen zählen
Staudammbrüche. Käme es bei einer Stauanlage
zu einem Bruch, würde die Flutwelle
Menschenleben und wichtige Lebensgrundlagen
gefährden. Eine strenge Überwachung soll

gewährleisten, dass eine Veränderung so rasch

wie möglich entdeckt wird und die nötigen
Massnahmen getroffen werden können.

Im schlimmsten Fall müsste die gefährdete
Bevölkerung rechtzeitig in Sicherheit
gebracht werden. Voraussetzung dazu sind
insbesondere ein funktionierendes Alarmierungssystem

sowie eine Evakuierungsplanung. Auf
Initiative des Bundesamtes für Wasser und

Geologie (BWG) und des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz (BABS) wurde eine

Arbeitsgruppe gebildet. Ziel: alle nötigen
vorsorglichen Massnahmen sollen vorbereitet

Was sind Stauanlagen?

Stauanlagen sind Anlagen, die ein

Fliessgewässer aufstauen, Wasser, Schlamm,
Geschiebe, Treibeis oder Lawinenschnee

speichern oder zur Absetzung von
Schwebestoffen (z.B. Sand) dienen. Sie bestehen

aus einem Absperrbauwerk (Sperre) und

einem Stauraum (Speicherbecken,
Rückhaltebecken, Staubecken).

Heute sind 212 Stauanlagen in der

Schweiz der Stauanlagenverordnung
unterstellt. Davon benötigen 193 ein

Alarmierungssystem. 64 Stauanlagen fassen

mehr als 2 Mio. Kubikmeter und verfügen
über ein Wasseralarmsystem. 40
Stauanlagen fassen weniger als 2 Mio. Kubikmeter

und benötigen ein reduziertes
Wasseralarmsystem. Bei 88 Stauanlagen
(Rückhaltebecken, Speicherbecken usw.)
wird die Bevölkerung mit dem Allgemeinen

Alarm auf eine Gefahr aufmerksam

gemacht.

((dHfc)) j_ ((W

Allgemeiner Alarm Wassera]

l
arm All;

r r ^HEh t

gemeiner Alarm.

t 1

* ï
1 1

1 \
t *

Fliesszeit in max. 2 Stunden

Nahzone Femzone

Die Abbildung zeigt das Alarmsystem für Stauanlagen mit einem Stauraum über 2 Millionen
Kubikmeter bzw. kleiner Anlagen, wenn dies das Gefährdungspotenzial erfordert.

werden. Die Arbeitsgruppe hat in den letzten
Monaten Richtlinien für das Notfallschutzkonzept

von Stauanlagen erarbeitet.

Aufträge gefasst
Am 20. und 21. Oktober 2004fand in Bern

mit den Verantwortlichen für die Sicherheit

von Stauanlagen sowie mit den Verantwortlichen

der Kantone für Katastropheneinsätze
ein Informationsanlass statt. Über 200
Personen nahmen teil. Thema war das

Notfallschutzkonzept bei Ereignissen an einer
Stauanlage aufgrund der neuen gesetzlichen
Vorgaben.

Die erarbeiteten Richtlinien sollen den

Werkeigentümern bzw. -betreibern von
Stauanlagen, den Bundesstellen sowie den kantonalen

Organen bei einer Gefährdung einer
Stauanlage beim Krisenmanagement helfen.
Die Verantwortlichen für die Sicherheit von
Stauanlagen haben nun den Auftrag, ein für
ihre Stauanlage angepasstes Notfallschutzkonzept

auszuarbeiten. Die kantonalen
Verantwortlichen ihrerseits haben die Evakuierungsplanung

für die Nah- und Femzone
vorzubereiten und die Bevölkerung in geeigneter
Weise darüber zu informieren.

Verschiedene Szenarien berücksichtigt
Es können verschiedene Situationen

eintreten, die eine Gefährdung für die Sicherheit
einer Stauanlage darstellen. Das Notfallschutzkonzept

sieht denn auch verschiedene
Gefahrenstufen vor, bei denen Massnahmen zu

treffen sind. In Absprache mit der
Oberaufsichtsbehörde hat der Werkeigentümer bzw.
der -betreiber die ersten Massnahmen zu

treffen. Diese können vor allem technischer
Natur sein (zum Beispiel die Einschränkung
des Betriebes).

Weitet sich die Gefährdung aus, muss

möglicherweise die Bevölkerung alarmiert
werden. Je nach Volumen des Speicherbeckens

und seines Gefährdungspotentials
werden verschiedene Alarmsysteme installiert,
wobei jedes eine besondere Organisation
und spezifische Mittel erfordert: Bei

Stauanlagen mit einem Stauraum über 2 Millionen
Kubikmeter muss beispielsweise die Nahzone

Fliesszeit des Wassers maximal 2 Stunden)
mit einem Wasseralarmsystem ausgerüstet
werden. Ist der Stauraum kleiner als 2 Millionen

Kubikmeter wird ein reduziertes
Wasseralarmsystem in der Nahzone eingerichtet,
wenn das Gefährdungspotenzial dies erfordert.

Wichtige Rolle des Radios

Der Wasseralarm bedeutet, dass das

gefährdete Gebiet sofort verlassen werden muss.
Die Spezialisten gehen aber davon aus, dass

frühzeitig erkannt wird, wenn eine
Staumauer zu bersten droht oder wenn mit einem

grösseren Überschwappen zu rechnen ist
Um beim Auslösen des Wasseralarms eine
Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, wird
in jedem Fall vorher der Allgemeine Alarm

ausgelöst. Dies ist gegenüber früher eine

Neuerung, die mit der Alarmierungsverordnung

auf 2004 eingeführt wurde. Der
Allgemeine Alarm fordert die Bevölkerung zum
Radiohören auf. Die Behörden nutzen die
nationalen und lokalen Radiokanäle, um
Informationen und Verhaltensanweisungen an
die Bevölkerung zu verbreiten. D
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